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EOV, Mitteilungen des Zentralvorstandes
Zu unserem Bedauern müssen wir konstatieren, daß noch. ein großer

Teil der Fragebogen, welche bis 15. Februar an unseren Vizepräsidenten,
Herrn B. Botteron, Viktoriarain 12, Bern, hätten eingesandt werden sollen,

nicht eingegangen ist. Der Zentralvorstand behält sich vor, die
säumigen Sektionen, welchen sowieso die Benützung der Zentralbibliothek
für 1941 untersagt ist, in der nächsten Nummer der »Sinfonia« und an
der Delegiertenversammlung öffentlich bekanntzugeben. Durch sofortige
Zustellung der verlangten Fragebogen können die Fehlbaren ev. eine
Auferlegung von weiteren Sanktionen vermeiden.

Der Zentralvorstand sollte seine Zeit wirklich für wichtigere Sachen
verwenden können, als nachlässige Sektionen immer wieder zu mahnen.
Wie soll ein Jahresbericht und die Fragebogenzusammenstellung erstellt
werden können, wenn noch nicht alle Unterlagen eingegangen sind?
Wir erwarten daher sofortige und restlose Pflichterfüllung.

Zentralvorstand des EOV.

SFO, Communications du Comité central
Nous avons le regret de constater qu'une grande partie des

questionnaires qui aurait dûs être retournés à notre vice-président, Mr. B.
Botteron, Viktoriarain 12, Berne, jusqu'au 15 février, ne sont pas encore
rentrés. Le Comité central se réserve de publier les noms des sections
en retard dans le prochain numéro de «Sinfonia» et de les nommer, lors de
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